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Mobilfunkempfehlungen 1 

Ziel der Empfehlungen und Ausgangslage 

Ziel dieser Empfehlungen ist es, die betroffenen Stellen – insbesondere die kantonalen 

und städtischen NIS-Fachstellen und letztlich die Gemeinden – bei der Bewilligung 

von Mobilfunkanlagen zu unterstützen. Es sollen möglichst einheitliche Kriterien für 

einen effizienten Vollzug gelten, welche die Behörden entlasten, aber ebenso die Mo-

bilfunkbetreiberinnen. Der Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung 

und Verfahrensrechte werden nicht beeinträchtigt. Gültig bleibt der Leitfaden Mobil-

funk für Gemeinden und Städte, hrsg. vom Bundesamt für Umwelt (BAFU), BPUK 

u.a., 2010. 

Heute gibt es in der Schweiz auf 100 Einwohner 130 Mobilfunkabonnemente. Der 

Konsum an Mobilfunkdienstleistungen wächst – gemessen an der Datenmenge – ex-

ponentiell. Geht es um die dafür benötigte Infrastruktur, sprich: Mobilfunkanlagen, 

erwächst jedoch in der Nachbarschaft nach wie vor oft energischer Widerstand und die 

Emotionen können hoch gehen. Die Behörden, Gerichte und Mobilfunkbetreiberinnen 

müssen sich mit dieser schwierigen Problematik auseinandersetzen.  

Der Bund regelt den Immissionsschutz und die vorsorgliche Emissionsbegrenzung der 

Mobilfunk-Strahlung abschliessend. Im Rahmen ihrer bau- und planungsrechtlichen 

Zuständigkeiten sind Gemeinden jedoch befugt, Bau- und Zonenvorschriften in Bezug 

auf Mobilfunkanlagen zu erlassen, soweit ein ortsplanerisches Interesse besteht. Dabei 

sind die Bundesvorgaben, nebst der Umweltschutzgesetzgebung vor allem das Fern-

melderecht, zu beachten, welche den planerischen Spielraum deutlich einschränken: 

Das Bundesgericht hat sich wiederholt zu diesem planerischen Spielraum geäussert. 

Als Steuerungsinstrumente der Gemeinde bezüglich Standortwahl von Mobilfunkan-

lagen kommen grundsätzlich verschiedene Instrumente in Betracht, eines davon ist 

das sogenannte Dialogmodell. Dies wird empfohlen.  

Die Mobilfunknetze sind nicht fertig erstellt. Dies wird auch nie der Fall sein, denn 

Mobilfunknetze entwickeln sich dynamisch. Zudem werden aktuell, im Jahr 2013, 

Tausende von bestehenden Anlagen auf die LTE-Technologie (Long term evolution, 

Mobilfunksystem der 4. Generation) umgerüstet. Oft handelt es sich bei solchen An-

passungen rechtlich nicht um eine Änderung im Sinne der Verordnung über den 

Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV); oder es ist zwar eine Änderung im 

Sinne der NISV, der Einfluss auf die Strahlungsimmissionen jedoch unbedeutend (Ba-

gatelländerung). Diese Empfehlung zeigt auf, in welchen Fällen von einer (ordentli-

chen) Baubewilligung abgesehen werden kann. 
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Dialogmodell 

Den Schutz vor nichtionisierender Strahlung ausgehend von Mobilfunkanlagen hat 

der Bund in der NISV gestützt auf das Umweltschutzgesetz abschliessend geregelt. 

Das heisst, dass kantonale oder kommunale Änderungen der Schutzvorschriften nicht 

zulässig sind. Innerhalb der Bauzonen sind Mobilfunkanlagen im Prinzip zonenkon-

form. Mit baurechtlichen Vorschriften können Mobilfunkanlagen in besonderen Fällen 

eingeschränkt, jedoch nicht grundsätzlich verboten werden. Den Bewilligungsbehör-

den sind bei der Beurteilung von Baugesuchen für Mobilfunkanlagen weitgehend die 

Hände gebunden. Der Gesuchsteller hat einen Rechtsanspruch auf Bewilligungsertei-

lung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Im Ergebnis läuft es oft 

darauf hinaus, dass Mobilfunkanlagen im gesamten Siedlungsgebiet zu bewilligen sind, 

wenn nur die Grenzwerte der NISV eingehalten sind.  

Das bedeutet aber nicht, dass die Kantone und Gemeinden keine Möglichkeit hätten, 

auf die Standorte von Mobilfunkanlagen Einfluss zu nehmen. Das Bundesgericht hat 

den Rahmen abgesteckt; wegweisend sind etwa der Entscheid Günsberg (BGE 133 II 

321) und zuletzt Urtenen-Schönbühl (BGE 138 II 173) sowie Hinwil (1C_51/2012). 

Denkbar sind eine Negativplanung (auch in der Form des Kaskadenmodells) und eine 

gesetzlich vorgeschriebene Standortevaluation. Kommunale Vorschriften beziehungs-

weise Planungen müssen dabei den Interessen an einer qualitativ hoch stehenden Mo-

bilfunkversorgung und an einem funktionierenden Wettbewerb zwischen den Mobil-

funkanbietern Rechnung tragen. Die planerischen Möglichkeiten werden dadurch oft 

derart eingeengt, dass eine solche Lösung nicht sinnvoll ist: Die Umsetzung einer Pla-

nung kann sich als rechtlich und tatsächlich problematisch erweisen. Aus den bisheri-

gen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass das sogenannte Dialogmodell (oder ohne ein 

solches eine Zusammenarbeit im Einzelfall) zu empfehlen ist.  

Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Betreiberinnen ist sinn-

voll und wichtig. Sie kann formlos erfolgen. Es ist aber auch denkbar, dass förmliche 

Vereinbarungen abgeschlossen werden, in welchen die Parteien sich gegenseitig ver-

bindliche Zusagen machen. Die Betreiberinnen haben die Veränderungen im Pla-

nungs- und Akquisitionsprozess für Mobilfunkanlagen wahrgenommen und zeigen 

Bereitschaft zum Abschluss von Vereinbarungen. Sie haben ein Dialogmodell zur 

Standortevaluation von Mobilfunkanlagen entwickelt. 

Den Gemeinden ist es wichtig, dass sie frühzeitig über Standorte informiert werden, 

um bei heiklen Situationen intervenieren zu können. Das Dialogmodell ermöglicht dies 

den kommunalen Bewilligungsbehörden sowie unter gewissen Voraussetzungen den 

Baustandort im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung festzulegen. Mit die-

sem Instrument ist die Einflussmöglichkeit der Gemeinden erhöht, und der Weg führt 
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über eine verbindlich vereinbarte Zusammenarbeit. Umfang und Inhalte des Dialog-

modells sind wie folgt konkretisiert: 

Information 

•  Die Betreiberinnen informieren die Gemeinde jährlich über den aktuellen Stand der 

langfristigen Netzplanung (Suchkreise für neue Standorte, mögliche Um-

/Ausbauten bestehender Standorte) und so frühzeitig wie möglich über die kurzfris-

tige Planung. 

Standortevaluation 

•  Die Betreiberinnen bezeichnen bei neu zu errichtenden Standorten auf Verlangen 

der Gemeinde diejenigen Flächen im Umkreis von 200 m, wo anstelle des geplanten 

Standortes ebenfalls eine funktechnisch gute Versorgung erfolgen könnte (Such-

kreis für Alternativstandorte). 

•  Die Gemeinden prüfen, beurteilen und bezeichnen mögliche Alternativstandorte im 

bezeichneten Suchkreis mit entsprechender Begründung zuhanden der Betreiber. 

•  Die Betreiberinnen prüfen die von den Gemeinden bezeichneten Alternativstandor-

te hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit. 

Standortentscheid 

•  Der Standortentscheid erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Betreibe-

rinnen und Gemeinde. 

•  Stehen aufgrund der Standortevaluation mehrere gleichwertige Standorte zur Ver-

fügung, können die Gemeinden den aus ihrer Sicht optimalen Standort bezeichnen. 

•  Sofern die Gemeinden einen „Best-Standort“ bezeichnen, verzichten die Betreibe-

rinnen auf den ursprünglich geplanten Standort und reichen eine entsprechend ab-

geändertes Baugesuch ein. 

Fristen und Mitbenutzung 

•  Die Betreiberinnen informieren die Gemeinden bei Vorliegen der Detailplanung 

schriftlich über den geplanten Standort. Ab diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde 

sechs Wochen Zeit, um Alternativstandorte zu bezeichnen. 

•  Die Betreiberinnen verpflichten sich, Standorte von Mitbewerbern zu benützen, 

soweit dies technisch sinnvoll und wirtschaftlich machbar ist. 

Der Kanton Luzern etwa und die Betreiberinnen haben bereits 2008 eine entsprechen-

de Vereinbarung unterzeichnet, die zudem vom Verband Luzerner Gemeinden zu-

stimmend zur Kenntnis genommen wurde. Auch die Kantone Aargau, Zug und weitere 

haben mit den Mobilfunkbetreiberinnen eine solche Vereinbarung unterzeichnet, an 

welche sich die Gemeinden anschliessen können. Die BPUK empfiehlt, anstelle von 

planerischen Lösungen auf das Dialogmodell zu setzen. 
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Bagatelländerungen 

Die Betreiberinnen führen die neue Mobilfunkkonzession LTE (Long term evolution, 

Mobilfunksystem der 4. Generation) ein. Zum grossen Teil sollen dazu tausende be-

stehende Mobilfunkanlagen funktechnisch umgenutzt werden, wobei die Antennen 

meist die gleichen bleiben (bzw. neue baugleiche). 

Keine Änderung im Sinne der NISV 

Nicht jegliche Anpassung einer Mobilfunksendeanlage gilt rechtlich als Änderung im 

Sinne der NISV, sondern nur Fälle gemäss Anhang 1 Ziffer 62 Absatz 5. Das BAFU 

gibt dazu einen „Nachtrag zur Vollzugsempfehlung zur NISV für Mobilfunkbasisstati-

onen“ heraus. Liegt keine Änderung im Sinne der NISV vor und werden auch keine 

baulichen Änderungen vorgenommen, die über die bestehende Baubewilligung hi-

nausgehen, müssen die Betreiberinnen auch kein neues Baugesuch einreichen. Sofern 

sich Inhalte des Standortdatenblattes ändern, soll dieses aktualisiert werden. Die seit 

1. September 2009 geltende Anlagedefinition nach Anhang 1 Ziffer 62 Absätze 1 bis 4 

NISV muss gemäss Artikel 20 NISV nicht angewendet werden. 

Änderung im Sinne der NISV 

Anpassungen, welche als Änderung im Sinne der NISV gelten, haben grundsätzlich 

das Potenzial, die elektrische Feldstärke an Aufenthaltsorten von Menschen zu erhö-

hen. Die Betreiberinnen haben deshalb ein neues Standortdatenblatt zu erstellen und 

einzureichen (Artikel 11 Absatz 1 NISV). Dabei ist auch die seit 1. September 2009 

geltende Anlagedefinition zu beachten. Das kantonale Bau- und Planungsrecht (bzw. 

bei Sendeanlagen für den öffentlichen Verkehr das entsprechende Recht des Bundes) 

bestimmt, ob solche Änderungen einer Mobilfunksendeanlage einem Bewilligungsver-

fahren unterstellt werden.  

Anlagen ausserhalb der Bauzonen 

Für Anlagen ausserhalb der Bauzonen gelten die strengeren Regeln des Raumpla-

nungsgesetzes: Das Bundesgericht hat kürzlich entschieden, dass bei der Erweiterung 

einer Mobilfunkanlage um eine zusätzliche Funktechnologie (in diesem Fall war es 

UMTS) die Standortgebundenheit erneut nachzuweisen und auch die Interessenabwä-

gung erneut durchzuführen ist (Urteil 1C_200/2012). 
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Kriterien für Bagatelländerungen 

Änderungen im Sinne der NISV von Mobilfunkanlagen führen nicht in jedem Fall zu 

einer nennenswerten Erhöhung der elektrischen Feldstärke. Um unverhältnismässi-

gen administrativen Aufwand zu vermeiden, wird empfohlen, solche Änderungen un-

ter folgenden Kriterien als Bagatelländerungen zu behandeln und auf eine (ordentli-

che) Baubewilligung zu verzichten: 

1. An Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN), an denen der Anlagegrenzwert 

vor der Änderung im massgebenden Betriebszustand bereits mehr als 50% ausge-

schöpft war, nehmen die berechneten elektrischen Feldstärken   nicht zu.    

2. An den übrigen OMEN liegen die berechneten elektrischen Feldstärken im mass-

gebenden Zustand mindestens 50% unter dem Anlagegrenzwert und nehmen im 

Vergleich zur vorherigen Situation um weniger als 0,5 V/m zu. 

Standortdatenblatt 

Das Standortdatenblatt muss jedoch aktualisiert und die seit 1. September 2009 gel-

tende Anlagedefinition beachtet werden1.  

Ob und an welche Stelle(n) aktualisierte Standortdatenblätter zur Prüfung einzurei-

chen sind, soll auf kantonaler Ebene festgelegt werden2. Sofern eine Überprüfung als 

erforderlich erachtet wird, erfolgt diese vorzugsweise durch die zuständige NIS-

Fachstelle. Sie kann feststellen, ob die Kriterien, wonach das Vorhaben nicht als Ände-

rung im Sinn der NISV oder als Bagatelländerung im Sinn der vorliegenden Empfeh-

lung gilt, erfüllt sind. 

Für den Informationsfluss zwischen den Netzbetreiberinnen, Bewilligungsbehörden 

und NIS-Fachstellen sind derzeit insbesondere folgende Lösungen denkbar (wobei 

darüber die zuständige kantonale Behörde entscheidet und nicht die Betreiberinnen): 

- Die Betreiberin hinterlegt das aktualisierte Standortdatenblatt lediglich in der 

NIS-Datenbank des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM), welche durch 

die zuständige NIS-Fachstelle zu Kontrollzwecken eingesehen werden kann.  

- Die Betreiberin stellt das aktualisierte Standortdatenblatt der zuständigen NIS-

Fachstelle oder der Bewilligungsbehörde oder beiden Stellen mit dem Hinweis 

zu, dass es sich um keine Änderung im Sinn der NISV oder um eine Bagatellän-

derung im Sinn der vorliegenden Empfehlung handelt. 

Je nach Kanton ist es in diesen Fällen auch nicht notwendig, dass die Betreiberinnen der Bewilligungsbehörde 

das angepasste Standortdatenblatt einreichen: Da das Standortdatenblatt in der NIS-Datenbank beim Bundes-

amt für Kommunikation hinterlegt ist, kann es durch die kantonalen NIS-Fachstellen jederzeit zu Kontroll-

zwecken eingesehen werden. Es sind jedoch unterschiedliche Modelle des Informationsflusses eingeführt.

Dabei kann für Bagatelländerungen im Sinne dieser Empfehlung und für Anpassungen, die nicht als Ände-

rung im Sinne der NISV gelten, eine unterschiedliche Vorgehensweise gewählt werden.


